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Aktion Gesunde Umwelt   -  Hinweise für Antragsteller
Denken Sie auch daran, dieses Merkblatt mitzugeben, wenn Sie einen Antrag an andere Interessenten weiterreichen. 
Die Aktion „Gesunde Umwelt, unsere Zukunft im Land Brandenburg“ ist eine Gemeinschaftsaktion des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz (MLUV) und der Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung Brandenburg e. V. (ANU).

Innerhalb der Aktion werden ehrenamtliche Projekte von Kindern und/oder Erwachsenen zum umweltorientierten Handeln im außerschulischen Bereich gefördert. Die Fördermittel werden aus Lottomitteln des MLUV bereitgestellt. Die fachliche Prüfung obliegt der ANU in Abstimmung mit dem MLUV.

Bitte prüfen Sie, ob in Ihren Projektbeschreibungen alle folgenden Punkte deutlich dargestellt bzw. berücksichtigt wurden!

Art und Umfang des Projektes

Es handelt sich um ein ehrenamtliches Projekt der Umweltbildung im außerschulischen Bereich!
Ziele sind:

· Sensibilisierung für Themen des Natur-, Arten-, Biotop- und Umweltschutzes sowie der nachhaltigen Entwicklung,

· Vermittlung von Basiswissen und Herausbildung von Umweltbewusstsein,

· Vermittlung von Gestaltungskompetenzen (z.B. vorausschauendes Denken, Teamfähigkeit)

· Förderung einer intensiven Auseinandersetzung der Projektteilnehmer mit einer breiten Öffentlichkeit zu den v. g. Themen.
Es handelt sich um zeitlich und inhaltlich begrenzte Projekte oder Maßnahmen. Jährlich wiederkehrende Maßnahmen werden nicht gefördert!
Es werden möglichst viele Partner bei der Planung, Durchführung und Pflege des Projektes einbezogen (Breitenwirkung und Vernetzung in der Region).

Förderschwerpunkte der Aktion:
· Zielgruppenspezifische Förderung von Projekten in der Umweltbildung 

· Themenübergreifende Projekte, die Umweltbildung fördern sollen, also: Naturwissenschaften, Naturschutz, Umwelttechnik, Handwerk, Politik und Gesellschaft, Recht, Gesundheit und Ernährung, deren Schwerpunkt jedoch eindeutig im Bereich Umweltbildung, Umweltberatung, Umweltinformation liegt, 

· Vernetzung schulischer und außerschulischer Umweltbildungsaktivitäten durch den Aufbau fester Kooperationen zwischen Umweltbildungseinrichtungen, Vereinen und Schulen,

· Umweltbildung im Sinne einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung,

· Unterstützung der Arbeit aktiver Vereine im Umwelt- und Naturschutz

Planung und Beschreibung des Projektes
Angesprochene Zielgruppen werden eindeutig benannt. 

Dem Antrag ist ein umweltpädagogisches Konzept (Ziele und Methoden) beizufügen.
Geplante Kooperationen sind in verbindlicher Form nachzuweisen (z.B. Kooperationsvereinbarungen, Stellungnahmen).

Zur Veranschaulichung sind Skizzen, Übersichten oder andere Materialien beizufügen.

Zur Qualitätssicherung des Projektes wurde ggf. fachlicher Rat eingeholt (z.B. Behörden, Vereine).

Dem Antrag liegen die für das Projekt erforderlichen Genehmigungen (z.B. Zustimmung der unteren Naturschutzbehörde oder des Grundstückseigentümers) bei.
Vereine legen bei erstmaliger Beantragung bitte die Satzung und den Gemeinnützigkeitsnachweis bei.

Soweit Nachforderungen zum Antrag aufgrund von Unvollständigkeit oder unpräzisen Darstellungen erforderlich sind und diese nicht innerhalb von 3 Monaten eingereicht werden, wird die Förderung des Antrags nicht weiterverfolgt. 

Finanzierung des Projektes
Die maximale Förderungssumme beträgt 2.500,- Euro je Projekt (Kindertagesstätten erhalten max. 1250,- Euro, die schriftliche Zustimmung des Trägers der Einrichtung zum Projekt ist beizufügen).

Dem Antrag ist ein detaillierter Kosten- und Finanzierungsplan beizulegen, dessen Einzelpositionen sich logisch aus der Projektbeschreibung ableiten lassen. 
Für alle Positionen des zu fördernden Projektes ist eine sorgfältige Kostenrecherche erfolgt (Kostenvoranschlag). Für Positionen, deren Kosten 400,- Euro übersteigen, sind drei verschiedene Kostenvoranschläge einzureichen. 

Langfristigkeit des Projektes
Dem Antrag liegt ein Fortführungs- bzw. längerfristiges Nutzungskonzept bei.

Zusätzliche Hinweise
Ein finanzieller Eigenanteil zum Projekt ist bei Kosten unterhalb der maximalen Fördersumme nicht erforderlich! Hier werden die ehrenamtlichen Leistungen als unbarer Eigenanteil anerkannt. 
Übersteigen die Gesamtkosten des Projektes die maximale Fördersumme, so ist die Gesamtfinanzierung nachzuweisen und abzurechnen. 
Um eine gute Verankerung des Projektes in der Region zu erreichen, sollte auf jeden Fall versucht werden, auch andere Hilfe in Anspruch zu nehmen (z.B. Gemeinden, Gartenbauamt, Forst, Bauunternehmer, Landwirte).

Die bereitgestellten Mittel müssen innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt ausgegeben werden. Am Ende des Bewilligungszeitraumes müssen alle finanziellen Aktionen abgewickelt sein.

Bei der Beschaffung von Pflanzen oder Saatgut ist standortgerechtes, einheimisches Material zu verwenden, eine detaillierte Auflistung der Arten ist beizulegen. Entnahmen von Pflanzen aus der Natur sind nur nach vorheriger Absprache mit den zuständigen Behörden (Naturschutz, Forst) unter fachkundiger Anleitung zulässig. 
Das Umsiedeln von Tieren ist in der Regel abzulehnen. Die Entnahme von Amphibien in allen Entwicklungsstadien ist verboten.
Verwendung der bewilligten Mittel
Die Verwendung der Mittel ist nachzuweisen.

Die Projekte/Maßnahmen sind zu dokumentieren. Im zugehörigen Bericht sind Verlauf, Erfolge aber auch Misserfolge und Schwierigkeiten darzustellen und zu bewerten.

Der Bericht zum Projekt ist möglichst durchs Fotos, Video oder andere Medien zu veranschaulichen.

Öffentlichkeitsarbeit

Das Projekt soll der Öffentlichkeit in der Region durch geeignete Maßnahmen vorgestellt werden (lokale Presse, Ausstellung oder andere geeignete Form).

Bei allen Veröffentlichungen über das Projekt ist darauf hinzuweisen, dass: 
· die Maßnahmen aus Lottomitteln des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz gefördert werden, 
· es sich um eine gemeinsame Aktion des MLUV und der Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung Brandenburg e.V. handelt. 
Nicht gefördert werden:
· bereits begonnene oder abgeschlossene Projekte,
· Projekte, die in anderen Bundesländern oder im Ausland realisiert werden sollen. Der Antragsteller muss seinen Sitz im Land Brandenburg haben.

· Sportgeräte, Geräte für die Gestaltung von Kinderspielplätzen, sonstige Gestaltungsmaßnahmen ohne umweltpädagogisches Konzept,
· Landkäufe, Lohn- bzw. Honorarkosten, Seminarkosten, Raummiete, Verwaltungskosten,

· Druckkosten für periodisch erscheinende Fachliteratur und Druckerzeugnisse zur Selbstdarstellung des Antragstellers, 
· die Anschaffung von Druckerzeugnissen (z.B. Bücher, Zeitschriften) 

· Ganztagsschulangebote,
· die Anschaffung von Großgeräten und Ausstattungsgegenständen (z.B. Möbel, Computer, Beamer, Digitalkamera, Arbeitsgeräte, Motorsägen)

Eine Abweichung von diesen Einschränkungen ist nur in begründeten Ausnahmefällen möglich!

Anträge und Anfragen richten Sie bitte an:

ANU Brandenburg e. V.



Mareike Lehnert

Haus der Natur

Lindenstraße 34

14467 Potsdam

per Tel.: 0331 / 205515

per e-mail: mareike.lehnert@anu-brandenburg.de oder gesundeumwelt@anu-brandenburg.de
